
einen Austauschvertrag handelt. Jedoch ist die Situation f�r G
vergleichbar, da er auf Grund des schriftlichen Schenkungsver-
trages zur �bereignung des Wagens an D verpflichtet war. Von
dieser Verpflichtung wurde er gem § 275 I BGB befreit, seine
leicht fahrl�ssige Verursachung des Unfalls ist gem § 521 BGB

unbeachtlich. Deshalb ist auch hier die M�glichkeit der Dritt-
schadenliquidation zuzulassen.21

21 v. Schroeter (Fn 1) aaO
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n SACHVERHALT

A, B und C, begeisterte Anh�nger von Borussia M�nchengladbach, sind seit Jahren Mitglieder des
Fan-Clubs »Nordkurve«. Um f�r die neue Saison ger�stet zu sein, beschließen sie Mitte Juli 2003,
sich im Fanshop des Vereins (F), der in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG organisiert ist, neu
auszustatten.

I. A bestellt bei F ein Langarm-Trikot »Jever« (Gr�ße XL) mit dem Namensaufdruck seines Lieb-
lingsspielers Ketelaer zum Preis von 80 E. Bei der Beschriftung des Trikots unterl�uft der ansons-
ten stets einwandfrei arbeitenden X, die als Aushilfe in den Semesterferien bei F arbeitet, ein
Fehler. Sie verschreibt sich und versieht das Trikot mit dem Namen Kettelaer. Als A das Trikot
abholt, bemerkt er den Fehler nicht. IRd Saisoner�ffnung l�sst A sein Trikot am 27. 7. 2003 von
mehreren Spielern der Bundesligamannschaft mit Originalunterschriften veredeln. Erst beim Sai-
sonauftaktspiel am 3. 8. 2003 gegen den 1. FC K�ln (Endstand 1 : 0) f�llt dem hinter ihm stehenden
B der Fehler auf. A begibt sich in der kommenden Woche sogleich zu F und verlangt Beseitigung
des Beschriftungsfehlers. F entgegnet, dass die Beschriftung, die mit Klebebuchstaben erfolgt ist,
zwar r�ckg�ngig gemacht werden k�nne, dies sei aber auf Grund der angewendeten Klebetechnik
mit erheblichem Kostenaufwand (50 E) verbunden. Hierzu sei er angesichts der geringen Gewinn-
spanne beim Verkauf der Trikots – der Einkaufspreis des F betr�gt 40 E – nicht bereit. F bietet dem
A daher lediglich die Lieferung eines neuen Trikots mit ordnungsgem�ßer Beschriftung an. A ist
hieran auf Grund der Originalunterschriften auf seinem Trikot jedoch nicht interessiert.

Kann A von F Beseitigung des Beschriftungsfehlers verlangen?

II. B, der in K�ln arbeitet und gegen�ber den Arbeitskollegen, die allesamt Anh�nger des dortigen
FC sind, seine Zugeh�rigkeit zur Borussia dokumentieren m�chte, erwirbt bei F eine Kaffeetasse
Modell »Mythos Borussia« zum Preis von 25E. Von dieser Tasse – einem limitierten Sondermodell,
das ausschließlich im Aufstiegsjahr 2001 hergestellt wurde – ist nur noch ein Exemplar in einer
verschlossenen Ausstellungsvitrine vorhanden. Da F den Schl�ssel zu der Vitrine nicht sofort fin-
den kann, verspricht er dem B die baldige Zusendung der Tasse. Den Kaufpreis zahlt B sofort.
Einige Tage sp�ter trifft mit der Post die Tasse bei B ein. Als B das Paket �ffnet, stellt er fest, dass
sich nur noch Scherben darin befinden. B sendet die Reste der Tasse an F zur�ck und fordert die-
sen zur R�ckzahlung des Kaufpreises auf. F weigert sich. Er macht geltend, dass die Tasse zum
Zeitpunkt der Absendung unbesch�digt gewesen sei. F�r die Zerst�rung durch die Post k�nne er
nichts.

Hat B gegen F einen Anspruch auf R�ckzahlung des Kaufpreises von 25 E?

III. Als sein Sohn S zunehmend Sympathien f�r den FC Bayern M�nchen erkennen l�sst, be-
schließt C, diesen Fehlentwicklungen zu begegnen. Er erwirbt bei F einen Satz Kinderbettw�sche
»Raute« zum Preis von 60 E, die er seinem Sohn zum 6. Geburtstag schenkt. Die Begeisterung des
S findet jedoch ein j�hes Ende. Bei der ersten – gem der beigef�gten Pflegeanleitung durchge-
f�hrten – W�sche f�rbt die neu erworbene tiefschwarze Bettw�sche vollst�ndig aus und verf�rbt
auch eine mitgewaschene Tischdecke des C. Als C den F mit dem Waschergebnis konfrontiert, zahlt
dieser anstandslos den Kaufpreis an C zur�ck. C verlangt von F jedoch auch Schadensersatz f�r die
verf�rbte Tischdecke iHv 50 E (Zeitwert der Tischdecke), die nicht mehr zu gebrauchen ist. Es stellt

JA 2005 · Heft 1 31

�BUNGSBL�TTER Lernbeitrag Zivilrecht BGB, Allgemeiner Teil



sich heraus, dass F auf Grund verschiedener Reklamationen von der unzureichenden Fixierung der
Farbe in der Bettw�sche wusste und es gleichwohl vers�umt hat, den Verkauf der W�sche einzu-
stellen.

Kann C von F Schadensersatz iHv 50 E verlangen?

Bearbeitervermerk:
Die Vorschriften �ber Fernabsatzvertr�ge (§§ 312 b ff BGB) sind nicht zu er�rtern. Bei Fall I. ist zu
unterstellen, dass der Kaufpreis des Trikots dem objektiven Wert entspricht.

n L�SUNG

Fall I: Anspruch des A gegen F auf Beseitigung des Beschriftungsfehlers

I. A kann gegen F einen Nacherf�llungsanspruch auf Beseitigung des Beschriftungsfehlers aus
§§ 439 I 1. Alt, 437 Nr 1, 434, 433 BGB haben.

1. Der erforderliche Kaufvertrag iSv § 433 BGB ist durch die �bereinstimmenden Willenserkl�-
rungen von A und F geschlossen worden.

2. Voraussetzung f�r das Bestehen des Nacherf�llungsanspruchs ist weiterhin, dass die Kaufsa-
che mangelhaft iSd § 434 BGB ist.

a) Vorliegend kann angesichts des Fehlers bei der Beschriftung des Langarm-Trikots ein Sach-
mangel iSv § 434 vorliegen. § 434 BGB kodifiziert den schon bisher von der herrschenden Meinung
vertretenen subjektiven Fehlerbegriff (vgl Malzer in: Hoeren/Martinek, Systematischer Kommentar
zum Kaufrecht, 2002, § 434 Rn 8 f; Huber in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung, 2002,
Kap 12 Rn 11; Medicus, B�rgerliches Recht, 19. Aufl, 2002, Rn 285). Nur wenn keine Vereinbarung
�ber die Beschaffenheit (§ 434 I 1 BGB) oder den Verwendungszweck (§ 434 I 2 Nr 1 BGB) gegeben
ist, kommt es nach § 434 I 2 Nr 2 BGB auf objektive Kriterien an.

Begriff des Sachmangels

In Betracht kommt hier ein Sachmangel iSv § 434 I 1 BGB. Dann muss dem Trikot die verein-
barte Beschaffenheit fehlen. Beschaffenheit ist ein anderer Ausdruck f�r den tats�chlichen Zustand
der Sache (Palandt-Heinrichs BGB, 63. Aufl, 2004, § 434 Rn 10). Dieser wiederum wird bestimmt
durch ihre Eigenschaften (k�rperlichen Merkmale) sowie die tats�chlichen, wirtschaftlichen oder
rechtlichen Umst�nde, die mit dem physischen Zustand der Kaufsache bei Gefahr�bergang zu-
sammenh�ngen (Bamberger/Faust, BGB, 2003, § 434 Rn 27; Palandt-Heinrichs § 434 Rn 14). Der
gem der Bestellung des A aufzubringende Namenszug »Ketelaer« sollte dem Trikot tats�chlich an-
haften und ihm folglich eine durch die Abrede zwischen A und F bestimmte Beschaffenheit ver-
leihen. Infolge des Schreibfehlers, der der X unterlaufen ist, ist diese vereinbarte Beschaffenheit
nicht gegeben. Ein Sachmangel iSv § 434 I 1 BGB liegt daher vor. F�r das Vorliegen eines Sach-
mangels spielt es keine Rolle, ob der Verk�ufer den Mangel iSd §§ 276 I 1, 278 S 1 BGB zu vertreten
hat, so dass die Frage, ob dem F der Beschriftungsfehler der X zuzurechnen ist, keiner Er�rterung
bedarf.

§ 434 I 1 BGB: Fehlen der
vereinbarten Beschaffenheit

b) Der Sachmangel muss bei Gefahr�bergang vorgelegen haben (vgl § 434 I 1 BGB). Abzustellen
ist hier regelm�ßig auf den Zeitpunkt der �bergabe der verkauften Sache, § 446 S 1 BGB. Das von A
erworbene Trikot war zum Zeitpunkt der Abholung fehlerhaft, so dass auch diese Voraussetzung
erf�llt ist.

Gefahr�bergang, §§ 434 I 1,
446 S 1 BGB

3. Angesichts des Sachmangels bei Gefahr�bergang steht A daher nach § 437 Nr 1 BGB ein An-
spruch auf Nacherf�llung zu. A hat sein Wahlrecht nach § 439 I BGB dahingehend ausge�bt, dass
er Beseitigung des Mangels verlangt (§ 439 I 1. Alt BGB).

Anspruch auf Nacherf�llung,
§ 437 Nr 1 BGB; Wahlrecht
des K�ufers, § 439 I BGB

4. Erl�schensgr�nde f�r den Anspruch des A aus § 439 I 1. Alt BGB sind nicht ersichtlich.

5. Fraglich ist aber, ob der Nacherf�llungsanspruch des A durchsetzbar ist. Angesichts der erheb-
lichen Kosten von 50 E f�r die Beseitigung des Beschriftungsfehlers k�nnte F ein Leistungsver-
weigerungsrecht nach § 439 III S 1 BGB zustehen. Dies ist der Fall, wenn die vom K�ufer gew�hlte
Art der Nacherf�llung nur mit unverh�ltnism�ßigen Kosten m�glich ist. Gem § 439 III 2 BGB sind bei
der Beurteilung der Unverh�ltnism�ßigkeit der Kosten insb der Wert der Sache in mangelfreiem
Zustand, die Bedeutung des Mangels und die Frage zu ber�cksichtigen, ob auf die andere Art der
Nacherf�llung ohne erhebliche Nachteile f�r den K�ufer zur�ckgegriffen werden kann.

Durchsetzbarkeit des
Nacherf�llungsanspruchs,
§ 439 III BGB

a) Zun�chst kann sich die Unverh�ltnism�ßigkeit in diesem Sinne aus einem Vergleich der Kosten
der Nacherf�llung mit dem Wert der Sache in mangelfreiem Zustand ergeben (sog absolute Un-
verh�ltnism�ßigkeit). Insofern werden verschiedene Auffassungen dazu vertreten, wann die Gren-
ze f�r eine absolute Unverh�ltnism�ßigkeit erreicht ist (Bitter/Meidt ZIP 2001, 2114, 2121: wenn die
Kosten der Nacherf�llung 150 % des Werts der Sache erreichen; Huber NJW 2002, 1004, 1008:

Absolute Unverh�ltnis-
m�ßigkeit
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